
Angaben zum Antragsteller
Es sind alle Bauherren anzugeben.

Name und Anschrift Name und Anschrift

Telefon: E-Mail:
optional optional

Angaben zum Bauvorhaben 

Gemarkung:

Barleben Ebendorf Meitzendorf

Straße:

Flur: Flurstück:

Beschreibung des Ist-Zustandes und konkrete Beschreibung des Bauvorhabens
Bitte nutzen Sie für eine ausführliche Beschreibung die Seite 2 des Antrages.

Neu geschaffene Wohnfläche in m² pro Einheit:

Anzahl der entstandenen Wohneinheiten:

Bankverbindung auf die die Fördersumme bei Bewilligung gezahlt werden soll
Eine Aufteilung der Summe wird nicht  vorgenommen.

Kontoinhaber: 

IBAN:

Dem Antrag sind beizufügen

>  Eigentumsnachweis (Grundbucheintragung oder Grundstückskaufvertrag)

>  Bauherrennachweis (Baugenehmigung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde oder gemeindliche

    Erklärung im Rahmen des Genehmigungsfreistellungsverfahrens)  

> Planungsunterlagen (Grundrisse, Lageplan, Ansichten)

> Fotodokumentation des aktuellen Zustandes

Nach Baufertigstellung einzureichen

> Kopie der Anzeige über die beabsichtigte Nutzungsaufnahme der unteren Bauaufsichtsbehörde

Ort, Datum Unterschrift(en)

Antrag auf Wohnraumförderung der Gemeinde Barleben
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Hinweis:

Eine Antragsbearbeitung ist nur möglich, wenn ausführlich geschildert wurde in welchem Zustand

sich das Gebäude derzeit befindet und welcher Nutzung es unterliegt. Außerdem muss dargelegt

werden, was durch das Bauvorhaben umgesetzt werden soll. Der Antrag muss vor Baubeginn

gestellt und mit Bildern zum Ist-Zustand und Plänen zum Bauvorhaben ergänzt werden.



Datenschutzerklärung

Ort, Datum Unterschrift(en)

Ziel des Datenschutzes ist die Wahrung des Grundrechtes auf informationelle Selbstbestimmung.

Um dieses Ziel zu erreichen, muss jegliche Verarbeitung personenbezogener Daten natürlicher

Personen im Einklang mit der EU-Datenschutzgrundverordnung, den bereichsspezifischen

Datenschutzregeln und dem Bundesdatenschutzgesetz erfolgen. Dies bedeutet, dass

personenbezogene Daten nur für bestimmte, eindeutige und legitime Zwecke verarbeitet werden

dürfen. Dabei dürfen nur so viele Daten verarbeitet werden, wie für die Zweckerreichung

erforderlich. Eine Identifizierung der betroffenen Person darf nur so lange möglich sein, wie dies

nötig ist, um den jeweiligen Zweck zu erreichen. Die Daten müssen angemessen gegen den Zugriff

von Unbefugten sowie gegen Verlust, Zerstörung und Schädigung abgesichert werden. Die von

Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten werden bei der Gemeinde Barleben, Ernst-Thälmann-Straße 22,

39179 Barleben ausschließlich zum Zwecke der Durchführung von Verwaltungsverfahren

verarbeitet. Ohne vollständige Angaben kann keine abschließende Antragsbearbeitung erfolgen.

Eine Weiterleitung oder Übermittlung an Dritte erfolgt nicht. Eine Übermittlung der Daten in ein

Drittland oder eine internationale Organisation findet nicht statt. Mit Ihrer Unterschrift stimmen

Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ausschließlich zu Zwecken der Durchführung

des Verwaltungsverfahrens zu.

Freiwilligkeit:

Ich kann nicht gezwungen oder gedrängt werden, meine Einwilligung zu erklären oder aufrecht zu

halten.

Recht auf Berichtigung:

Sie haben nach Art. 16 DSGVO das Recht, unverzüglich die Berichtigung fehlerhafter Sie

betreffener personenbezogener Daten zu verlangen.

Recht auf Löschung:

Sie haben nach Art. 17 DSGVO das Recht, die Löschung Sie betreffender personenbezogener Daten

zu verlangen, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind und keine Ausschlussgründe (Art. 17 Abs. 3

DSGVO) vorliegen.

Recht auf Einschränkung:

Sie haben das Recht, vom Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18

DSGVO zu verlangen, sofern eine der genannten Voraussetzungen gegeben ist.

Recht auf Widerruf der Einwilligung:

Sofern die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a oder Art. 9

Abs. 2 Buchstabe a beruht (Einwilligung in die Datenverarbeitung), haben Sie das Recht, Ihre

Einwilligung jederzeit für die Zukunft zu widerrufen.

Beschwerderecht: 

Nach Art. 77 Abs. 1 DSGVO haben Sie das Recht, Beschwerde gegen die Verarbeitung Ihrer

personenbezogenen Daten bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu erheben, wenn Sie der

Ansicht sind, dass die Verarbeitung der betroffenen personenbezogenen Daten gegen die

Datenschutzgrundverordnung verstößt.


